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Slragfäpigfeit tmö ©erüfte niemals einfeitig be»

laftet werben.
1. Unter jebem ©erüftbelag, auf meinem gearbeitet

wirb, muff ber borper benutzte barunter befinblicpe
Belag bollftänbig liegen bleiben. Ser (entere ift
bollfommen gu fäubern.

m. Deffnungen für treppen, Sidptfcpädpte, Aufgüge,
©ruben jc. finb gepörig abgufcpranfen ober ein»
gubecfen.

n. SBäprenb beg Aufgugeg ober beg .^erablaffeng bon
Baumaterialien, ber ©rricptung ober beg Ab»
brecpeng beg ©ebälfeg unb beg ®acpftupleg eineg
©ebäubeg pat febe Arbeit unb jeber Aufentpalt
bon Arbeitern ober Auffepern unter ber Beför»
berungg» refp. Bau» ober Abbrucpftelle gu unter»
bleiben, wenn uitpt befonbere ©tpupmapregeln
eine Augnapme geftatten. ÜRüpige 3wfä)auer finb
wegguweifen.

o. ®ie Benüpung metpanifcper Aufgüge jeber Art
für bie fßerfonenbeförberung ift, befonbere Be»
willigung borbepalten, nur gur Bornapme bon
fRebifionen ober ^Reparaturen geftattet.

p. Bei Bebacputtggarbeiten paben fiep bie bamit be»

fcpäftigten Arbeiter mittelft foliber, an ftarfem
©urt befeftigter Seine angubinben. gür beren
©ieperpeit ift ferner burtp Anbringen ftarfer
fRinn» unb ®atppacfen gu forgen.

q. SDie Berwenbung offener geuer ift nur naep
SRapgabe ber geuerorbnung bom 1. gebruar 1897
geftattet.

§ 4. 9Rit ©prengarbeiten bürfen nur bamit bertraute
Arbeiter beauftragt toerben. Ser ©ebrauep beg reinen
©prengöleg, fotoie berborbener ober gefrorener Spreng»
mittel ift unterfagt.

§ 5. Bapnen für ben SRaterialtrangport finb in iprent
Oberbau unb Unterbau folib unb bollftänbig betriebg»
fieper anzulegen, fotoie jebergeit bemgemäp gu unterpalten.

Bei ©eleigbapnen fallen bie SBagen leiept gebremgt
unb gum ©tepen gebraept werben fömten.

®er Unternepmer pat ben Betriebgbienft unb bie

Bapnpoligei in einer bie ©ieperpeit feiner Arbeiter ober
dritter berbürgenben SBeife gu organifieren.

Auf SRaterialtrangportbapnen bürfen feine ®ritt»
perfonen beförbert toerben, Arbeiter auf Suftfeilbapnen
nur bepufg Bornapme bon fRebifionen ober ^Reparaturen.

§ 6. Unternepmer, Arbeitgeber ober poliere unb,
in ©rmangelung eineg foltpen, bie Arbeiter felbft finb
für bie ©inpaltung ber borftepenben Borfcpriften ber»
auttoortlidp unb toirb ein jeber naep SRapgabe beg

Bunbeggefepeg betr. bie Augbepnung ber §aftpfli<pt tc.
bom 16. April 1887 alg paftbar erflärt.

§ 7. ®ie Organe ber Bau» unb Ortgpoligeibepörben
finb mit ber Uebertoacpung ber Augfüprung borftepen»
ber Beftimmung beauftragt.

®ie Bau» unb ißoligeibeamten finb berpflidptet, all»
fällige SBaprnepmungen bon .guwiberpanblungen gegen
bie Berorbnung fogleicp iprer Bepörbe gur Senntnig
gu bringen.

Bei leiept erficptlicpen Uebertretuugen paben biefelben
fofort eingufdpreiten, ben ober bie geplbaren gu ber»

toarnen unb gur ©inpaltung ber Berorbnung aufgu»
forbern. SBirb ber Aufforberung innert ber bom Beamten
feftgefepten grift feine Çolge geleiftet, fo pat lepterer
beim ißoligeiriepter Angeige auf Bestrafung unb Abän»
berung ber beanftanbeten Gëinricptung eingureiepen.

Sn gäHen, wo ©efapr im Berguge liegt ober eine

ftrafretptliipe Unterfucpung nötig wirb, fann biefer Be»

amte bon fiep aug notwenbige SRapregeln gur Abwenbung
ber ©efapr anbefeplen, refp. bie fofortige ©inftellung
ber bauliepen Arbeiten big auf weitereg anorbnen, unter

Angeige an bie borgefepte Bepörbe, welcpe binnen für»
gefter griff ben gall, foweit an ipr, gu erlebigen pat.

§ 8. ®ie Bau» ober Ortgpoligeibepörbe pat jebett
Unfall fogleicp bem Begierunggftattpalter gur Senntnig
gu bringen, weliper gu uriter'fudpen pat, ob berfelbe aug
SRicptbeacptung biefer Borfcpriften entftanben unb bem»
naep ftrafbar ift.

§ 9. ®ie Berorbnung ift in üblieper SBeife befannt
gu maepen unb foil aufjerbem bei Neubauten auf ber
Bauftelte, fowie in allen SBerfftätten unb SBerfpöfen in
leitpt fieptbarer SBeife angefcplagen werben.

IrPeitês unb SieferunftSüfiertrapttgen.
Olmttidpe DriginakSIHttetlungen.) sreadbrua »erboten.

Sôunikglmuê Sein. ®la8malerarbeiten. C&erlidt be§ National»
ratäfaale® an ba§ ©lagmakreiinftitut S3erbig in 3üttdi II. fgenfier
be§ ©tänberat8faak§ an Sîirfdp u. fjledfner in greiburg. 33iet Sogen»
fenftcr be§ Sufdelfaaleg be8 MarlamentögebäubeS, naep 3ei<bnungen
Oon JpanS ©anbreuter in Dliefien, an baé @ta8malerinfïitut §ofd in
8aufanne.

@ibg. Ißoftgel'äuöe §reibnrg. 5|3arguetarbeiten. ©rbgefcbop an
bie ©dptoeigerifdqe öe^tolttöfabrit Aiüiet u. Starrer in SBilbegg ; 1. @totf
an bie pSarqueterie Xour»be--;Er6me ; 2. Stocf an (Smile ißermot in
Freiburg (pSarqueterie ©rendien) ; ©adlftocE an bie Marqueterie Saffe»
court.

®ibg. Moftgebäube Saufanne. Sie ©djtofferarbeiten an Üouiä
3toablen, ßoui« Saö"/ ®* ®eder unb 8. ©cbmibt, Mtnci u. So.,
fämtlicbe in Saufanne.

Sriicfen im Merneroberlanb, Sie ßabbotggrabenbriide auf ber
fgrutigen»2lbelboben=©tra6e an 3b. 3intmermann, Unternehmer in
©biej ; bie 8ombad)brüde auf ber ©t. Seatenberg=@tra6e an fjriebr.
SBifdioff, ©cbloffer itt Oberhofen bei Sbun.

aÖafferbtrforgungganlage ber ©emeinbe ©reidjer. Sie qaffungs»
arbeiten be§ öftlidien OueHgebieteg an 3b. S3ruberer, iSrunnenmadier
in ©beider; bie 3affung§arbeiten be8 meftïidfien Oueltgebieteê an
Soui« SOfaSneri, Unternehmer in SSruggen; bie ffteferooirè an f^roté
u. SCSeftermann in 3üricE) ; bie 3u= unb Srucfleitungen an Otto ©raf
in ©t. ©aßen.

Umbau ber Mfcrbebabu 3ürid). Sab ei an Sabetfabrit ©ortaitlob ;
Sragtoerf an ÜWafdlinenfabrit Oertiton ; ©dienen unb SBeiden, ©bftem
Mbönij, an 3- SKarti, üBintertpur ; ßafden unb ©purbalter an 8.
bon SftoII, ©erlafingen ; Sollen an 2Botf u. SBeib, 3iirid ; Sampf»
mafdine an ©ebr. ©utger, SBintertbur ; Sampffeffcl an ©fder SJpfe
u. Sie., 3ärid.

Sie Sauarbeiten jur Sorreftion ber alten Sanbftrafje in Äii(>
naftt (3ürtd) an l'Inbrcani u. ©o. in 3ärid-

Sie Lieferung bon 62 neuen ©duUmitfeit in bas SKabden» itnb
SnabenfdulbauS 3 a 9 Würbe oergeben an bie ©dreinermeifter ©tablin,
SBicfart unb Seifer.

Sie Auêfiihrung beg Mrojetteb bon ©ntfumpfunggfanälen im
SloHagebiet mürbe A. SfSftfter in ©US i. ®. übergeben.

®(pö)fl)if(pcr $oIgtopIcn»aBcrIjeiißftüpI.
©cpweben napm lange .Qeit eine perüorragenöe

Stellung unter ben Grtfen probugierenben Sänbern ber
®rbe etn, fowopl in Begug auf bie Qualität, alg auep
auf bie Quantität ber ©rgeugung. Allein, feitbem bie»

jenigen Sänber, in welcpen SRineralfople in größeren
SRengen oorpanben ift, biefen Brennftoff für bie ©ifen»
inbuftrie gu berwerten lernten, fann ©tpwebett, wag
bie Quantität anbetrifft, nur noep ben ißlap gweiten
iRangeg Beanfprutpen.

SDurcp ipren fReitptum an mineralifiper Äople finb
nämlitp jene Sänber in bie borteilpafte Sage berfept
worben, bie ißrobuftion ungepeuer gu fteigern unb beren
Soften um ein Bebeutenbeg gu ermäßigen, um fo mepr
nodp, alg päufig in ber !Räpe ber Soplengetpen ober
fogar in lepteren felbft reiepe Ablagerungen bon leiept
rebugierbaren Gcrgen angutreffen finb.

®ap ©tpweben ber Sonfurreng ber gropen ©ifen
ergeugenben Sänber nitpt ftpon lange unterlag, berbanft
eg feinen reinen reiepen ©rgen unb bem Umftanbe, bap
alg Brennmaterial in feinen ^otpöfen augftplieplitp nur
§olgfople berwenbet wirb. S)aburcp wirb in ©tpweben
ein Grifen probugiert, weltpeg an fReinpeit bem aller
anbern Sänbern überlegen ift unb baburtp aber autp
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Tragfähigkeit und Gerüste niemals einseitig be-
lastet werden.

I. Unter jedem Gerüstbelag, auf welchem gearbeitet
wird, muß der vorher benutzte darunter befindliche
Belag vollständig liegen bleiben. Der letztere ist
vollkommen zu säubern.

m. Oeffnungen für Treppen, Lichtschächte, Aufzüge,
Gruben zc. sind gehörig abzuschranken oder ein-
zudecken.

n. Während des Aufzuges oder des Herablassens von
Baumaterialien, der Errichtung oder des Ab-
brechens des Gebälkes und des Dachstuhles eines
Gebäudes hat jede Arbeit und jeder Aufenthalt
von Arbeitern oder Aufsehern unter der Beför-
derungs- resp. Bau- oder Abbruchstelle zu unter-
bleiben, wenn nicht besondere Schutzmaßregeln
eine Ausnahme gestatten. Müßige Zuschauer sind
wegzuweisen.

o. Die Benützung mechanischer Aufzüge jeder Art
für die Personenbeförderung ist, besondere Be-
willigung vorbehalten, nur zur Vornahme von
Revisionen oder Reparaturen gestattet.

p. Bei Bedachungsarbeiten haben sich die damit be-
schäftigten Arbeiter mittelst solider, an starkem
Gurt befestigter Leine anzubinden. Für deren
Sicherheit ist ferner durch Anbringen starker
Rinn- und Dachhacken zu sorgen.

g. Die Verwendung offener Feuer ist nur nach
Maßgabe der Feuerordnung vom 1. Februar 1897
gestattet.

Z 4. Mit Sprengarbeiten dürfen nur damit vertraute
Arbeiter beauftragt werden. Der Gebrauch des reinen
Sprengöles, sowie verdorbener oder gefrorener Spreng-
Mittel ist untersagt.

Z 5. Bahnen für den Materialtransport sind in ihrem
Oberbau und Unterbau solid und vollständig betriebs-
sicher anzulegen, sowie jederzeit demgemäß zu unterhalten.

Bei Geleisbahnen sollen die Wagen leicht gebremst
und zum Stehen gebracht werden können.

Der Unternehmer hat den Betriebsdienst und die

Bahnpolizei in einer die Sicherheit seiner Arbeiter oder
Dritter verbürgenden Weise zu organisieren.

Auf Materialtransportbahnen dürfen keine Dritt-
Personen befördert werden, Arbeiter auf Luftseilbahnen
nur behufs Vornahme von Revisionen oder Reparaturen.

Z 6. Unternehmer, Arbeitgeber oder Poliere und,
in Ermangelung eines solchen, die Arbeiter selbst sind
für die Einhaltung der vorstehenden Vorschriften ver-
antwortlich und wird ein jeder nach Maßgabe des

Bundesgesetzes betr. die Ausdehnung der Haftpflicht zc.

vom 16. April 1887 als haftbar erklärt.
Z 7. Die Organe der Bau- und Ortspolizeibehörden

sind mit der Ueberwachung der Ausführung vorstehen-
der Bestimmung beauftragt.

Die Bau- und Polizeibeamten sind verpflichtet, all-
fällige Wahrnehmungen von Zuwiderhandlungen gegen
die Verordnung sogleich ihrer Behörde zur Kenntnis
zu bringen.

Bei leicht ersichtlichen Uebertretungen haben dieselben
sofort einzuschreiten, den oder die Fehlbaren zu ver-
warnen und zur Einhaltung der Verordnung aufzu-
fordern. Wird der Aufforderung innert der vom Beamten
festgesetzten Frist keine Folge geleistet, so hat letzterer
beim Polizeirichter Anzeige auf Bestrafung und Abän-
derung der beanstandeten Einrichtung einzureichen.

In Fällen, wo Gefahr im Verzüge liegt oder eine

strafrechtliche Untersuchung nötig wird, kann dieser Be-
amte von sich aus notwendige Maßregeln zur Abwendung
der Gefahr anbefehlen, resp, die sofortige Einstellung
der baulichen Arbeiten bis auf weiteres anordnen, unter

Anzeige an die vorgesetzte Behörde, welche binnen kür-
zester Frist den Fall, soweit an ihr, zu erledigen hat.

§ 8. Die Bau- oder Ortspolizeibehörde hat jeden
Unfall sogleich dem Regierungsstatthalter zur Kenntnis
zu bringen, welcher zu untersuchen hat, ob derselbe aus
Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstanden und dem-
nach strafbar ist.

Z 9. Die Verordnung ist in üblicher Weise bekannt
zu machen und soll außerdem bei Neubauten auf der
Baustelle, sowie in allen Werkstätten und Werkhöfen in
leicht sichtbarer Weise angeschlagen werden.

Arbeits- uud LieferunMbertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Rachdruck verbaten.

Bundeshaus Bern. Glasmalerarbeiten. Oberlicht des National-
ratssaales an das Glasmalereiinstitut F. Berbig in Zürich II. Fenster
des Ständeratssaales an Kirsch u. Fleckner in Freiburg. Vier Bogen-
fenstcr des Kuppelsaales des Parlamentsgebäudes, nach Zeichnungen
von Hans Sandreuter in Riehen, an das Glasmalerinstitut Hosch in
Lausanne.

Eidg. Postgebäude Freiburg. Parquetarbeiten. Erdgeschoß an
die Schweizerische Xylolithfabrik Rilliet u. Karrer in Wildegg; 1. Stock
an die Parqueterie Tour-de-TrSme; L. Stock an Emile Vermot in
Freiburg (Parqueterie Grenchen) ; Dachstock an die Parqueterie Basse-
court.

Eidg. Postgebäude Lausanne. Die Schlosserarbeiten an Louis
Zwahlen, Louis Fatio, E. Decker und L. Schmidt, Perret u. Co.,
sämtliche in Lausanne.

Brücken im Berneroberland. Die Ladholzgrabenbrücke auf der
Frutigen-Adelboden-Straße an Jb. Zimmeimann, Unternehmer in
Spiez; die Lornbachbrücke auf der St. Beatenberg-Straße an Friedr.
Bischoff, Schlosser in Oberhofen bei Thun.

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Speicher. Die Fassungs-
arbeiten des östlichen Quellgebietes an Jb. Bruderer, Brunnenmacher
in Speicher; die Fassungsarbeiten des westlichen Quellgebietes an
Louis Masneri, Unternehmer in Bruggen; die Reservoirs an Froto
u. Westermann in Zürich; die Zu- und Druckleitungen an Otto Graf
in St. Gallen.

Umbau der Pferdebahn Zürich. Kabel an Kabelfabrik Cortaillod;
Tragwerk an Maschinenfabrik Oerlikon; Schienen und Weichen, System
Phönix, an F. Marti, Winterlhur; Laschen und Spurhalter an L.
von Roll, Gerlafingen; Bolzen an Wolf u. Weiß, Zürich; Dampf-
Maschine an Gebr. Sulzer, Winterthur; Dampfkessel an Escher Wyß
u. Cte., Zürich.

Die Bauarbeiten zur Korrektion der alten Landstraße in Küß-
nacht (Zürich) an Andreani u. Co. in Zürich.

Die Lieferung von 62 neuen Schulbänken in das Mädchen- und
Knabenschulhaus Zug wurde vergeben an die Schreinermeister Stadlin,
Wickart und Keiser.

Die Ausführung des Projektes von Entsumpfungskanälen im
Nollagebiet wurde A. Pfister in Sils i. D. übergeben.

Schwedischer Holzkohlen-Werkzeugstahl.
Schweden nahm lange Zeit eine hervorragende

Stellung unter den Eisen produzierenden Ländern der
Erde ein, sowohl in Bezug auf die Qualität, als auch
auf die Quantität der Erzeugung. Allein, seitdem die-
jenigen Länder, in welchen Mineralkohle in größeren
Mengen vorhanden ist, diesen Brennstoff für die Eisen-
industrie zu verwerten lernten, kann Schweden, was
die Quantität anbetrifft, nur noch den Platz zweiten
Ranges beanspruchen.

Durch ihren Reichtum an mineralischer Kohle sind
nämlich jene Länder in die vorteilhafte Lage versetzt
worden, die Produktion ungeheuer zu steigern und deren
Kosten um ein bedeutendes zu ermäßigen, um so mehr
noch, als häufig in der Nähe der Kohlenzechen oder
sogar in letzteren selbst reiche Ablagerungen von leicht
reduzierbaren Erzen anzutreffen sind.

Daß Schweden der Konkurrenz der großen Eisen
erzeugenden Länder nicht schon lange unterlag, verdankt
es seinen reinen reichen Erzen und dem Umstände, daß
als Brennmaterial in seinen Hochöfen ausschließlich nur
Holzkohle verwendet wird. Dadurch wird in Schweden
ein Eisen produziert, welches an Reinheit dem aller
andern Ländern überlegen ist und dadurch aber auch
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